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Wahlaufruf des Bürgermeisters  
zur Landtagswahl am 08.03.2026 

Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am Sonntag, 08. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag 
statt. 
Zum ersten Mal gilt in Baden-Württemberg für rund 7,7 Millionen 
wahlberechtigte Menschen ein reformiertes Wahlrecht mit 2 
Stimmen und eine Wahlberechtigung für Jugendliche ab 16 
Jahren. 

BBiittttee  mmaacchheenn  SSiiee  vvoonn  IIhhrreemm  WWaahhllrreecchhtt  GGeebbrraauucchh!!    
MMiitt  ddeerr  AAbbggaabbee  IIhhrreerr  SSttiimmmmee  ssttäärrkkeenn  SSiiee  uunnsseerree  DDeemmookkrraattiiee  uunndd  
ddiiee  LLeeggiittiimmaattiioonn  ddeess  nneeuu  ggeewwäähhlltteenn  LLaannddttaaggss,,  ddeerr  ddiiee  WWeeiicchheenn  
ffüürr  ddiiee  LLaannddeessppoolliittiikk  ddeerr  kkoommmmeennddeenn  55  JJaahhrree  sstteelllltt..      

Bitte informieren Sie sich auch über die Parteien, ihre 
Wahlprogramme und die örtlichen Kandidatinnen und 
Kandidaten.  

Die Landeszentrale für politische Bildung bietet auf ihrer 
Internetseite  wwwwww..llaannddttaaggsswwaahhll--bbww..ddee  umfassende und neutral 
aufbereitete Informationen zur Wahl sowie eine Übersicht über 
die antretenden Parteien und ihre Ziele.     

In dieser Ausgabe des Amtsblatts finden Sie überdies alle 
wichtigen Informationen zum Ablauf der Wahl in unserer 
Gemeinde und zur Ausübung Ihres Stimmrechts.  

Herzliche Grüße 
Ihr 

 Peter Nußbaum 
 Bürgermeister 
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Ärztliche 
Bereitschafts-
dienste
In lebensbedrohlichen  
Fällen alarmieren Sie bitte 
den Rettungsdienst unter  
der Notrufnummer 112!

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst 01801 116 116
Digitale Anlaufstelle der 116117: ​www.docdirekt.de

Ein Anruf bei der bundesweiten Rufnummer 116 117 
ist kostenlos.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft immer dann, wenn 
die Beschwerden zu einem Zeitpunkt auftreten, an dem 
die Praxen geschlossen sind z. B. am Wochenende. 
Über diese Rufnummer werden auch die medizinisch 
notwendigen Hausbesuche koordiniert.

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kosten-
los und digital eine medizinische Ersteinschätzung und 
Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Be-
ratung vermittelt werden.

Bereitschaftspraxen
Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Mo. – Fr., 18:00 – 22:00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen 08:00 – 22:00 Uhr

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Reutlingen
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Sa., So. und an Feiertagen 09:00 – 13:00 Uhr
und 15:00 – 20:00 Uhr

Apotheken-Notdienst 
(Von 08:30 - 08:30 Uhr am Folgetag)
Samstag, 28.02.2026 
Apotheke im E-Center Reutlingen
Emil-Adolff-Straße 21, 72760 Reutlingen, Tel.: 07121 - 37 29 30

Sonntag, 01.03.2026 
Apotheke in der Römerstraße
Römerstraße 145, 72793 Pfullingen, Tel.: 07121 - 9 61 32 60

Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem 
ständigen Änderungsservice.

Soziale Dienste
Diakoniestation Martha-Maria	�  07129 922385

Notrufnummern
Feuerwehr/Rettungsdienst� 112
Polizei� 110
Polizeirevier Pfullingen� 07121 9918-0
Giftnotruf� 0761 19240
Krankentransport� 07121 19222
Telefonseelsorge� 0800 1110111
Kinder- und Jugendtelefon� 116 111
Tierrettung - MuT e.V.� 0163 2603569
Bestattungsdienst Weible� 07121 78048

Rathaus und Ortsämter 
Telefonnummern
Rathaus� 07129 696-0
Bürgerbüro� 07129 696-13 / 696-14
Ortsamt Holzelfingen� 07129 696-83
Ortsamt Honau� 07129 696-82
Reservierung Bürgerrufauto� 07129 696-12

Öffnungszeiten
Rathaus
Mo., Di., Do.� 09:00 - 12:00 Uhr
Mi.� 09:00 - 12:00 Uhr 
� und 15:00 - 19:00 Uhr
Fr.		  geschlossen 

Ortsamt Holzelfingen
Mo., Do.� 09:00 - 12:00 Uhr
Mi.� 15:00 - 19:00 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteher:� Mi., 17:00 – 18:00 Uhr

Ortsamt Honau
Mo., Di., Do,	�  09:00 - 12:00 Uhr
Mi.		  15:00 - 19:00 Uhr
Sprechstunde Ortsvorsteher:� Mi., 16:00 – 18:00 Uhr

Individuelle Terminvereinbarungen sind in allen Einrich-
tungen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Abfalltermine
Restmüll:
Mo., 02. März - Göllesberg
Bio-Tonne:
Mo., 02. März - Göllesberg
Gelber Sack:
Do., 05. März - Göllesberg
Papier:
Mi., 04. März - Honau, Unterhausen
Do., 05. März - Göllesberg, Holzelfingen

AbfallKreisRT App
Individuelle Abfuhrtermine direkt auf’s 
Handy gibt’s mit der AbfallKreisRT App 
des Landkreises. Zum Download QR-
Code scannen oder im App- oder Plays-
tore kostenlos herunterladen. 
eBürgerservice Abfall: 
Für Grundstückseigentümer unter www.kreis-reutlingen.de 
direkter Zugang  zum Veranlagungskonto (Bankdaten, Be-
hälter, Eigentümerwechsel, Gebühren, Leerungen, Sperrmüll)

App AbfallKreisRT

Landratsamt Reutlingen
Kreisamt	für	nachhaltige	Entwicklung
 
Haydnstraße	5 – 7
72766	Reutlingen
E-Mail:	abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de

ALBA Neckar-Alb  
GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße	19
72555	Metzingen

Telefon:	07123	9675–280
kommunal-reutlingen@alba.info
alba-neckar-alb.de

Korn Recycling GmbH  

Daimlerstraße	24 – 28
72829	Engstingen

Telefon:	07129	9398–0
info@korn-recycling.de
korn-recycling.de

RETERRA Süd GmbH & Co. KG  
Komposthof Pfullingen
Selchental	2
72793	Pfullingen

Telefon:	07121	972933
service.pfullingen@remondis.de
reterra.de

INFOS UND TERMINE WERDEN GEFÖRDERT VON

REMONDIS Neckar-Alb
GmbH & Co. KG
Täleswiesenstraße	4
72770	Reutlingen

Telefon:	07121	9161–70
info-reutlingen@remondis.de
remondis-neckar-alb.de

Abfuhrprobleme: Bitte Entsorgungsfirma anrufen
Restmüll,	Bioabfall,	Gelber	Sack,	Papier	 REMONDIS	Neckar-Alb	 07121	9161–70 
Sperrmüll	 KORN	Recycling	 07129	9398–38 
Altglascontainer	 ALBA	Neckar-Alb	 07123	9675–260
 
Beratung zu Abfällen und Wertstoffen  07121	480–3395

Beratung zu Behältern, Eigentümerwechsel, Gebühren, Sperrmüll 07121	480–3343

App, eBürgerservice, Internet
App AbfallKreisRT: QR-Code	scannen	oder	im	App-	oder	Playstore	kostenlos	herunterladen.
eBürgerservice Abfall: Für	Grundstückseigentümer	unter	www.kreis-reutlingen.de	direkter	Zugang	 
zum	Veranlagungskonto	(Bankdaten,	Behälter,	Eigentümerwechsel,	Gebühren,	Leerungen,	Sperrmüll)

Internet www.kreis-reutlingen.de: Abfalltermine	und	alles	rund	um	die	Abfallwirtschaft



Freitag, 27. Februar 2026, Nummer 9 3Lichtenstein

seniorenrat
L i c h t e n s t e i n
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C O M E D YC O M E D Y
A B E N DA B E N D
FR. 20. MÄRZ 2026FR. 20. MÄRZ 2026

DIE SPÄTZÜNDERDIE SPÄTZÜNDER

SCHWÄBISCHE SCHWÄBISCHE 
COMEDY UND MUSIKCOMEDY UND MUSIK

FOYER DES RATHAUSESFOYER DES RATHAUSES
18:30 UHR18:30 UHR
EINTRITT FREIEINTRITT FREI

Eine Veranstaltung im Rahmen des 
Projekts “Hautnah im Rathaus”“DIE URGESTEINE DER SCHWÄBISCHEN COMEDY”

SPENDEN KOMMEN DEN KÜNSTLERN ZUGUTESPENDEN KOMMEN DEN KÜNSTLERN ZUGUTE
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Veranstaltungen 2026  
Entdecke das Beste in Lichtenstein – März 

 

 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Ort 

03.03.2026 14:00 Uhr Ökum. Seniorenkreis Dr' Fleckatreff Ökumene Ev. Gemeindehaus 
Honau 

03.03.2026 14:30 Uhr Blutspende DRK Lichtenstein Lichtensteinhalle 

06.03.2026 19:00 Uhr Weltgebetstag Ökumene Kath. Kirche Hl. 
Bruder Konrad 

07.03.2026 10:00 Uhr 
Männervesper - Weißwurstfrühstück 

mit selbstgebrautem Bier von Pfr. 
Schmauder 

Ev. Kirche Holzelfingen-
Ohnastetten 

Ev. Gemeindehaus 
Holzelfingen 

07.03.2026 Folgt Hauptversammlung Albverein Holzelfingen Ev. Gemeindehaus 
Holzelfingen 

10.03.2026 19:00 Uhr Anmeldeabend Konfirmation 2027 Ev. Kirche Holzelfingen-
Ohnastetten 

Ev. Gemeindehaus 
Holzelfingen 

11.03.2026 12:00 Uhr Mittatgstisch für Senioren Ortsseniorenrat Bürgertreff 

12.03.2026 15:00 Uhr LeseStart - Vorlesen für Kinder ab 2 Gemeindebücherei Gemeindebücherei 

14.03.2026 Folgt Wanderung 50+ Albverein Holzelfingen Folgt 

14.03.2026 Folgt Konzert Chor Cantas TSV Holzelfingen Folgt 

14.03.2026 13:00 Uhr Lichtensteiner Kinderkleiderbörse CVJM Unterhausen Lichtensteinhalle 

15.03.2026 19:00 Uhr Gottesdienst mit 
Konfirmandenabendmahl 

Ev. Kirche Holzelfingen-
Ohnastetten 

Ev. Gemeindehaus 
Holzelfingen 

15.-21. 
03.2026 Folgt True Story für Teenager CVJM Unterhausen Ev. Gemeindehaus 

Unterhausen 

19.03.2026 14:30 Uhr BücherWelt - Vorlesen für Kinder ab 5 Gemeindebücherei Gemeindebücherei 

20.03.2026 18:30 Uhr Comedy-Abend mit den „Spätzündern“ Rathausfoyer Familienbüro 

21.03.2026 Folgt Markungsputzete Albverein Holzelfingen Folgt 

21.03.2026 09:30 Uhr Schnittkurs - Kronenpflege von 
Altbäumen und Spalierobst 

Obst- und 
Gartenbauverein 

OGV-Grundstück 
Dorsach 

22.03.2026 Folgt Stadtführung Albverein Holzelfingen Folgt 

22.03.2026 09:00 Uhr Bußfeier mit Eucharistie Kath. Kirche 
 St. Wolfgang 

Kath. Kirche Hl. 
Bruder Konrad 

22.-29. 
03.2026 Folgt Aktionswoche "Lichtenstein liest" Grundschule + 

Gemeindebücherei Folgt 

27.03.2026 18:00 Uhr Mitgliederversammlung OGV Obst- und 
Gartenbauverein Aula Uhlandschule 

28.03.2026 Folgt Jahreshauptversammlung CVJM Unterhausen Ev. Gemeindehaus 
Unterhausen 

31.03.2026 19:30 Uhr Passionskonzert mit Simon Rabe und 
gospel.ag. Band 

Ev. Kirche Holzelfingen-
Ohnastetten 

St.-Blasius Kirche 
Holzelfingen 

 

Sie können Ihre Veranstaltung nicht finden? Wenden Sie sich gerne an kultur@gemeinde-lichtenstein.de. 
 

 
 

In Kooperation mit den  
örtlichen Kirchen und Vereinen 
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Herzliche Einladung zum 

Vater / Kind-Wochenende 
TTeerrmmiinn : 2211..  //  2222..  MMäärrzz  22002266 

TTrreeffffppuunnkktt  : Parkplatz am Rathaus Lichtenstein 

Wir fahren auf die Alb und verbringen 2 tolle Tage auf der Hütte  
(mit kompletter Versorgung) 

Los geht es am Samstag um 1111  UUhhrr. 
Rückkehr am Sonntag spätestens 15.30 Uhr 

Für nähere Informationen und zur Anmeldung melden Sie sich bitte bei 
RReeggiinnee  ZZwweeiiffeell,,  TTeell..  00117744  99992244992266  

Dies ist ein Projekt des Familienbüros und wird über das 
Landesprogramm Stärke finanziert. 
Die Teilnahme ist daher kostenlos. 
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Wahlbekanntmachung
1. 	� Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Ba-

den-Württemberg statt.
	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. 	 Die Gemeinde ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt:

Anlage 14 (zu § 31 Absatz 1 Satz 1 LWO) 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 

1.  Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg  
 statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk.  
  
 Die Gemeinde ist in folgende Wahlbezirke eingeteilt:  

Wahlbe-
zirk 

Abgrenzung des Wahlbe-
zirks 

Lage des Wahlraums  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) 

01101 Kita an der Echaz Bahnhofstr. 29 
01102 Bürgertreff Rathausplatz 13, Eingang seitlich am Parkplatz 
01103 Uhlandschule Mühlstr. 26, Raum C0.03, Musikraum 
01104 Kindergarten Theodor-Fontane-Str. 3 
03106 Evan. Kindergarten Olgastr. 11 
04108 Greifensteinhalle Greifensteinstr. 8  

 Die Gemeinde ist in 6 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 30.01.2026 bis 
15.02.2026 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in der Lich-
tensteinhalle zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist.  

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitätsfeststellung ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt. 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und gegebenenfalls 

Ersatzbewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern au-
ßerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Listenbe-
werber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

  
 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll, 

  
 

	 Die Gemeinde ist in 6 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 30.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

	� Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 16.00 Uhr in der Lichtensteinhalle zusammen.

3. �	 �Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identi-
tätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

	� Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
	 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern au-ßerdem 
die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,
	� dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,
	� dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. Beleidigende oder auf die Person 
des Wählers hinweisende Zusätze oder Vorbehalte oder Än-
derungen auf dem Stimmzettel oder sonst im Stimmzettelum-
schlag sowie jede Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags 
haben die Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. In der 
Wahlkabine oder dem besonderen Nebenraum darf nicht fo-
tografiert oder gefilmt werden.

4. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

5. 	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

	 b) �durch Briefwahl
	 teilnehmen.

	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. 	� Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-
derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die 
Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn 
sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst eine 
derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag 
gekennzeichnet ist (§42 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 7 des 
Landeswahlgesetzes).

7. 	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 
8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inter-
essenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des 
Landtagswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 
1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Lichtenstein, 23.02.2026

Die Gemeindebehörde
Peter Nußbaum
Bürgermeister
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Öffnungszeiten Bürgerbüro
Freitag 06.03.2026 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 
15.00 Uhr ist das Bürgerbüro ausschließlich für die Ausstellung 
von Briefwahlunterlagen oder Ersatzwahlscheine geöffnet. Nach 
15.00 Uhr können keine Ersatzwahlscheine ausgestellt werden.
Am Samstag, 07.03.2026 hat das Bürgerbüro von 9.00 Uhr – 
12.00 Uhr zur Abholung von Briefwahlunterlagen geöffnet.
Am Sonntag, 08.03.2026 sind wir ab 8.00 Uhr telefonisch unter 
07129-696-14 oder 07129-696-13 für Sie erreichbar.

Bürgerbüro am 9. März 2026 geschlossen
Aufgrund von Nacharbeiten im Zusammenhang mit der Bundes-
tagswahl bleibt das Bürgerbüro am Montag, den 9. März 2026, 
geschlossen. Ab Dienstag, den 10. März 2026, sind wir wieder zu 
den gewohnten Öffnungszeiten für Sie erreichbar.
In dringenden Angelegenheiten stehen Ihnen die Ortsverwal-
tungen in Holzelfingen und Honau zur Verfügung. Diese sind am 
Montag wie gewohnt geöffnet.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Brennholzversteigerung
Am Mittwoch, 11.03.2026, findet in der Lichtensteinhalle in 
Unterhausen um 18:30 Uhr eine Versteigerung von Brenn-
holzpoltern und Flächenlosen aus dem Gemeindewald statt. 
Kaufberechtigt sind Bürger der Gemeinde Lichtenstein. 
Es kann ein Polter pro anwesendem Endverbraucher und 
Haushalt ersteigert werden. Kaufinteressenten sind herzlich 
eingeladen. 
Der Verkauf erfolgt auf Rechnung. Karten und Listen der zum 
Verkauf stehenden Polter erhalten Sie ab dem 26.02.2026 im 
Rathaus Unterhausen (Zimmer 26), auf den Ortsämtern, sowie 
im Internet unter: www.gemeinde-lichtenstein.de
Es wird angeraten die Polter vor der Auktion zu besichtigen. 
Bitte beachten Sie jedoch das allgemeine Fahrverbot im Wald. 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Revierleiter, 
Herrn Schmidt, Tel. 0172 5263414 oder an Frau Mainhardt-
Baum von der Gemeindeverwaltung, Tel. 696-70.

Einladung Sprechstunden des Bürgermeisters
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der nächste Termin der Sprechstunden des Bürgermeisters ist:
Mittwoch, 11.03.2026 von 16:00 - 19:00 Uhr.
Die Termine werden auch auf der Internetseite der Gemeinde ver-
öffentlicht.
Damit ich mir für ihr Anliegen ausreichend Zeit nehmen kann, bitte 
ich Sie um vorherige telefonische Anmeldung beim Sekretariat, 
Frau Bakonyi, Tel. 07129 696-31.
Wenn Sie ein Anliegen persönlich mit mir besprechen wollen, aber 
bspw. aus beruflichen Gründen die angebotenen Sprechstunden-
termine nicht wahrnehmen können, besteht selbstverständlich 
auch die Möglichkeit, einen separaten Termin zu vereinbaren.
Peter Nußbaum
Bürgermeister

Zuschüsse für Investitionsvorhaben  
der Vereine 2027
Antragsfrist bis 30.06.2026
Vereine können bei Investitionen ab 5.000 € von der Gemein-
de einen Zuschuss in Höhe von 10 % ihrer Aufwendungen 
erhalten.
Antragstellung
Zuschussanträge sind, inkl. der notwendigen Kostenvoran-
schläge, bis zum 30.06.2026 bei der Gemeinde Lichtenstein, 
Herrn Bitz, zu stellen. Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf 
mit der Investitionsmaßnahme noch nicht begonnen worden 
sein. Die Anträge können auch per E-Mail eingereicht werden. 
Ursache für die verkürzte Frist sind die vorgezogenen Haus-
haltsplanungen für das Haushaltsjahr 2027.
Auszahlung
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Folgenden Haus-
haltsjahr 2026. Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht.
Weitere Informationen
Die gesamte Richtlinie und die notwendigen Voraussetzungen 
erhalten Sie durch das Scannen des QR-Codes oder unter 
folgendem Link: www.gemeinde-lichtenstein.de/satzungen
​Ansprechpartner
Gemeinde Lichtenstein
Herr Bitz, 07129 696-50
kai.bitz@gemeinde-lichtenstein.de

Neue Gebühren für den Personalausweis
Durch eine gesetzliche Änderung haben sich die Gebühren für den 
Personalausweis zum 07.02.2026 wie folgt geändert:
- Personalausweis für Personen unter 24 Jahre (Gültigkeit von 6 
Jahren): 27,60 Euro
- Personalausweis für Personen ab 24 Jahren (Gültigkeit von 10 
Jahren): 46,00 Euro
Bitte beachten Sie, dass für die Beantragung eines Personal-
ausweises oder Reisepasses ausschließlich digitale Passbilder 
akzeptiert werden. Das Passbild muss von einem zertifizierten 
Fotografen oder Dienstleister erstellt und in Form eines QR-
Codes übermittelt werden. Gedruckte Passfotos können leider 
nicht mehr angenommen werden.
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passbild direkt vor Ort 
im Bürgerbüro anfertigen zu lassen. Für diesen Service wird eine 
Gebühr von 6,00 Euro erhoben.

Veranstaltungen
Infoabend für Menschen aus der Ukraine:
Wichtige Themen rund um ihre Wohnsituation und Hilfsangebote 
zur Wohnungsfindung werden angesprochen.
Datum: 12.03.2026	 Uhrzeit: 17:30 bis 18:30 Uhr
Wo: im Bürgertreff
Männerabend für Männer mit Migrationsgeschichte:
Ein Abend mit dem Fokus auf Kennenlernen und Austausch.
Diese Veranstaltung findet am 25.03.2026 um 18:00 Uhr im Bür-
gertreff statt.

 
Einladung zum Elterncafe!
Lernen Sie andere Eltern kennen. Stellen Sie Fragen, holen sich 
spannende Tipps und Infos ab und lassen uns in den Austausch 
kommen. Ihre Kinder können in der Zwischenzeit etwas spielen. 
Für Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt. Wir freuen uns auf 
einen schönen Nachmittag und spannende Gespräche mit Ihnen. 
Unsere Mitarbeiter stehen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch jeden Mittwoch, von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr im Bürgertreff, Rathausplatz 13.
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Schrauberwerkstatt
Liebe Jugendliche!
Herzliche Einladung in die Schrauberwerkstatt.
Sie ist ein offener Treff für alle Technik interessierten Kinder und 
Jugendlichen ab 10 Jahren. Es können, unter fachkundiger Anlei-
tung, mitgebrachte Fahrräder und Mopeds repariert und an vor-
handenen Motoren geschraubt werden. Euch werden in einem 
offenen und ungezwungenen Rahmen Grundkenntnisse im Um-
gang mit Werkzeugen und Motoren vermittelt, die Ihr schließlich 
in eigene Reparaturarbeiten mit einbringen könnt. Auch in Re-
novierungs- und Gestaltungsarbeiten werdet Ihr mit einbezogen 
und könnt so Eure eigenen Ideen und Vorstellungen verwirklichen. 
Interessierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit herzlich will-
kommen​.
Die Schrauberwerkstatt ist Mittwochs ab 15.00 Uhr geöffnet (al-
tes Waschhäusle in Unterhausen)
Bis bald ! Euer Dirk Hildebrandt und Lukas Schempp.

 
Onleihe 3 - unsere virtuelle Zweigstelle
Seit Mitte Januar gibt es die Onleihe, 
unsere "virtuelle 24/7-Zweigstelle" 
in einer aktuellen Version - die "Onlei-
he 3" zur Ausleihe digitaler Medien 
wie eBook und eAudios mit wertvollen neuen Möglichkeiten im 
Vergleich zur Vorgängerversion: Verlängerung der Leihfrist, vor-
zeitige Rückgabe von eAudio, 21 Tage Leihfrist auch für eAudio, 
einen Augen- und Akku-schonenden Dark-Mode, verbesserter 
Onleihe-Reader und vieles mehr.
Am PC/Laptop gilt die neue URL https://neckar-alb.onleihe.de. 
Hier kann man sich mit einem gültigen Bücherei-Ausweis der 
Gemeindebücherei anmelden.
Die App "Onleihe 3" kann kostenlos in den App-Stores herun-
tergeladen werden.
Bitte nutzen Sie als Lichtensteinerinnen und Lichtensteiner 
Ihren Ausweis der Gemeindebücherei für die Onleihe - Sie 
erhalten damit exakt dasselbe Angebot wie Kunden anderer Bü-
chereien des Ausleihverbundes Neckar-Alb.

***********************************
Vorlesen mit dem Kamishibai
Den Ursprung hat die Erzählme-
thode in Japan. Vorläufer des 
Kamishibai (wörtlich „Papier-
theater“) reichen bis ins 12. Jahr-
hundert zurück. Ein Kamishibai ist 
ein Rahmen, in den Bildkarten ge-
stellt werden, die eine Geschichte 
in szenischer Abfolge von Bildern zeigen. Dazu wird erzählt oder 
vorgelesen.
Im März laden wir zu zwei Veranstaltungen mit dem Kamishibai 
ein. In unseren Vorlese-Reihen "LeseStart" und "BücherWelt", die 
jeweils einmal im Monat stattfinden, kommt das Kamishibai zum 
Einsatz. Kreativ umgesetzt wird das Gehörte und Gesehene an-
schließend in gemeinsamen Spielen und beim Basteln.

LeseStart: "Die Eule mit der Beule" (Kamishibai)
Vorlesen, Spielen und Basteln für Kinder ab 
zwei Jahren mit einer Begleitperson
Donnerstag, 12. März 2026
15.00 - 16.00 Uhr
BücherWelt: "Hase Hibiskus und der Möh-
renklau" (Kamishibai)
Vorlesen, Spielen und Basteln für Kinder ab 
fünf Jahren
Donnerstag, 19. März 2026
14.30 - 16.00 Uhr

 Mittagstisch für Senioren
Liebe Seniorinnen und Senioren,
am Mittwoch, den 11. März 2026 ist es wieder so weit. Der Mit-
tagstisch für Senioren findet um 12.00 Uhr (Einlass ab 11.30 Uhr) 
im Bürgertreff, Rathausplatz 13 statt. Dazu sind alle Lichtensteiner 
Senioren ab 60 Jahren recht herzlich eingeladen. Angehörige oder 
Begleitungen sind ebenso willkommen.
Der Preis für ein dreigängiges Menü beträgt 11,50 Euro (ohne 
Getränke). Es kann zwischen Vollkostmenü und vegetarischem 
Menü gewählt werden. Das Essen wird vom Seniorenzentrum 
Martha-Maria bezogen.
Anmeldungen bitte bis spätestens Donnerstag, 05.03. beim Fa-
milienbüro der Gemeinde Lichtenstein
Tel.: 69652 oder bei Regina Reiff Tel.: 5006.
Diejenigen, die einen Fahrdienst benötigen, bitten wir dies bei der 
Anmeldung mitzuteilen.
Ihre Frauen vom Seniorenmittagstisch

 

 
Gegenseitige Haustierbetreuung in Lichten-
stein
Wir bauen ein Netzwerk für kostenlose Haustierbetreuung auf Ge-
genseitigkeit (bei Urlaub oder Krankheit) oder auch für Gassipaten 
in Lichtenstein auf. Bei Interesse bitte melden unter
netzwerk.lichtenstein@gmail.com oder Tel. 07129 9300133 
(AB)
Dr. Dorothee Wiest
Karl Friedrich Wurst

Gastfamilien gesucht
Dringend: Gastfamilien für Schüler aus Mexiko und Brasilien ge-
sucht
Die DJO – Deutsche Jugend in Europa sucht nette Gastfami-
lien für Jugendliche (14–16 Jahre): Mexiko (Guadalajara): 29.03. 
– 15.06.2026, Brasilien (Porto Alegre): 21.06. – 21.07.2026, Bra-
silien (Ivoti): 21.06. – 11.07.2026. Ein Gegenbesuch ist möglich.
Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Europa e. V., Schlossstraße 
92, 70176 Stuttgart, 0711-6586533, gsp@djobw.de, www.gast-
schuelerprogramm.de

Freie Lehrstellen im Landkreis Reutlingen für 
2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere.
Insgesamt sind, für das Ausbildungsjahr 2026, 260 Lehrstellen 
ausgeschrieben. In der Praktikabörse sind außerdem 23 Prakti-
kumsplätze veröffentlicht.
Mehr Infos unter www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche
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Seniorenzentrum Martha-Maria
Alle Vöglein sind schon da!
Mit leuchtend bunten Acrylfarben und verschiedenen Schwäm-
men sowie Luftballons als „Werkzeuge“ gestaltete die „Kreative 
Gruppe“ von Martha-Maria farbenfrohe Papierbögen. Aus diesen 
bunten Papieren schnitten die motivierten, tatkräftigen Bewohne-
rinnen und Bewohner verschiedene Vögel aus, die nun die Fens-
ter der Wohnbereiche verzieren. Sie kündigen quasi bereits den 
nahenden Frühling an.
AE

  

 

 

 
Semesterstart: Es gibt noch freie Plätze!
Wir erweitern unser Angebot fortlaufend um neue Veranstaltun-
gen, die Sie immer aktuell auf unserer Homepage finden. Schauen 
Sie gerne regelmäßig vorbei – ein Blick lohnt sich!

Freie Plätze in Lichtenstein
Iris Schrauder, Gemeindebücherei Lichtenstein, Tel. 
07129/922493
E6118 Meditation für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahre
Mo, 09.03.2026, 15:00 – 15:45 Uhr, 4x

Freie Plätze in Pfullingen
E4310 B1 Italienisch - Auffrischung und Konversation
Di, 03.03.2026, 18:30 – 20:00 Uhr, 11x
E4400 A1 Spanisch - Für Anfänger*innen mit Vorkenntnissen
Mi, 04.03.2026, 18:00 – 19:30 Uhr, 12x
E4401 A1 Spanisch - Kurs für Anfänger*innen ohne Vorkennt-
nisse
Do, 05.03.2026, 09:00 – 10:30 Uhr, 12x
E4300 A1.2 Parla italiano? Italienisch mit geringen Vorkennt-
nissen
Do, 05.03.2026, 17:30 – 19:00 Uhr, 11x
E4208 A2 Geben Sie Ihrem Französisch eine neue Chance
Di, 10.03.2026, 17:15 – 18:45 Uhr, 10x
E4201 „Bonjour la France“ – Französisch für Anfänger*innen 
und Wiedereinsteiger*innen
Mi, 11.03.2026, 18:15 – 20:00 Uhr, 11x

EINZELVERANSTALTUNGEN
E8200 Kindertheater: Harry - der Froschkönig - für Kinder ab 
6 Jahren
Kennt ihr Harry? Mit Witz und mär-
chenhaftem suchen er und Kathari-
na die Wahrheit. Ein fantasievolles 
Abenteuer mit einer Verwandlung.
So, 22.03.2026, 15:00 – 15:50 Uhr
Anmeldungen über www.vhs-pfullingen.de oder Tel. 
07121/99230.

 
Dritter Landkreis-Talk lädt zum Mitdenken ein 
- Krise als neue Normalität
Der Landkreis Reutlingen lädt auch in diesem Jahr seine Bürgerin-
nen und Bürger wieder zu einer spannenden Podiumsdiskussion 
ein: Im Fokus des dritten Landkreis-Talks am Mittwoch, 18. März 
2026 , steht das Thema „Krise als neue Normalität - zwischen 
Dauerstress und Resilienz?“. Los geht es um 18:00 Uhr in der 
Sternberghalle in Gomadingen. Der Einlass startet um 17:30 Uhr.
Als Podiumsteilnehmerinnen konnte das Landratsamt Reutlingen 
in diesem Jahr Dr. Donya Gilan, Psychologin und Wissenschaft-
lerin, sowie Christiane Stieler, Rektorin der Jos-Weiß-Schule in 
Reutlingen gewinnen.
Den Abend moderieren wird, wie auch in den beiden Jahren zuvor, 
Ute Brucker. Sie ist aus verschieden TV-Formaten bekannt.
Das anschließende Get-together bildet einen gemütlichen Aus-
klang für den Abend und bietet den Gästen die Möglichkeit, sich 
mit den Podiumsteilnehmerinnen und Landrat Dr. Ulrich Fiedler 
auszutauschen.
Weitere Informationen
Der „Landkreis-Talk“ findet einmal jährlich statt und nimmt ak-
tuelle gesellschaftliche Themen in den Blick. Die Veranstaltung 
ist barrierefrei zugänglich und wird in die Deutsche Gebärden-
sprache übersetzt. Während des Abends werden Film- und Fo-
toaufnahmen zur weiteren Verwendung gemacht, zudem wird die 
Veranstaltung aufgezeichnet.
Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmel-
dung über www.eveeno.com/landkreis-talk-2026 gebeten. Das 
Landratsamt Reutlingen freut sich auf viele Besucherinnen und 
Besucher.

Spielend lernen mit dem Kreisarchiv Reutlingen:
Neues Burgen-Memory macht regionale Geschichte erlebbar
Ist das die Schülzburg oder der Hohenwittlingen? Baldeck oder 
Bichishausen? Mit dem neuen Burgen-Memory des Kreisarchivs 
Reutlingen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene spiele-
risch die Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen entde-
cken und voneinander unterscheiden.
Das Memory-Spiel ist Teil der archivpädagogischen Arbeit des 
Kreisarchivs. „Zu unserer Arbeit gehört auch die Archivpädago-
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gik. Unser Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern sowie Kindern 
und Jugendlichen Einblicke in die Geschichte ihrer eigenen Le-
benswelt zu vermitteln und eigenständiges, forschendes Lernen 
zu fördern“, erklärt Kreisarchivleiter Dr. Marco Birn. „Wir wollen 
Geschichte begreifbar machen.“
Insgesamt 24 ausgewählte Burgen und Schlösser aus dem Land-
kreis Reutlingen sind Teil des Spiels, das sowohl zum Lernen als 
auch zum gemeinsamen Spielen einlädt.
Mehr erfahren – online und vor Ort
Wer sein Wissen über die Burgen und Schlösser im Landkreis 
Reutlingen spielerisch testen möchte, kann das Burgen-Memory 
direkt im Kreisarchiv Reutlingen, Bismarckstraße 16 in 72764 
Reutlingen erwerben.
Einfach kurz Bescheid geben, telefonisch unter 07121 480-1325 
oder via E-Mail an kreisarchiv@kreis-reutlingen.de. Vertiefende 
Informationen zu allen rund 80 bekannten Burgen und Schlössern 
im Landkreis inklusive des aktuellen Forschungsstands bietet zu-
dem die Website des Kreisarchivs unter www.unsere-burgen.de.

Inklusionspreis 2026
Jetzt bewerben!
Mit dem Inklusionspreis 2026 würdigt der Landkreis Reutlingen 
bereits zum vierten Mal herausragendes Engagement für gelebte 
Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft. 
Der Preis zeichnet Projekte, Initiativen oder Einzelpersonen aus, 
die sich in besonderer Weise für Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen einsetzen und neue Wege für ein vielfältiges Mitei-
nander eröffnen.
Der Inklusionspreis ist mit insgesamt 6 000 Euro dotiert und wird 
auf maximal zwei Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt. 
Das Preisgeld wird von der Kreissparkasse Reutlingen gestiftet. 
Zudem wird ein Ehrenpreis für außergewöhnliches persönliches 
Engagement für Inklusion vergeben. Dieser Ehrenpreis geht in 
Form einer individuellen Auszeichnung durch Landrat Dr. Fiedler 
an eine einzelne Person, die sich in besonderer Weise für eine 
inklusive Gesellschaft einsetzt. Über die Preisvergabe entscheidet 
eine unabhängige Jury.
Weitere Informationen zum Inklusionspreis sowie die Bewer-
bungsformulare und Videoclips zu den Preisträgerinnen und 
Preisträgern der letzten Jahre sind hier zu finden: https://www.
kreis-reutlingen.de/Inklusionspreis

Landkreis Reutlingen startet Vormerkung für 
Ganztagsbetreuung ab 2026
Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein gesetzlicher Anspruch 
auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter, beginnend 
mit der 1. Klasse und den Juniorklassen. Der Landkreis Reut-
lingen bereitet die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes 
(GaFöG) vor und startet hierfür eine zentrale Vormerkung des Be-
treuungsbedarfs.
Der Rechtsanspruch umfasst eine Betreuung von bis zu acht 
Stunden pro Schultag sowie eine Betreuung in den Schulferien. 
Ausgenommen sind dabei bis zu 20 Schließtage während der 
Ferien. Um den zukünftigen Betreuungsbedarf verlässlich planen 
zu können, ist eine Vormerkung durch die Eltern erforderlich.
Der Landkreis übernimmt diese Vormerkung zum Stichtag 15. 
März 2026. Alle Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2026/2027 in 
die erste Klasse oder eine Juniorklasse eingeschult werden, er-
halten bei der Schulanmeldung einen persönlichen Einmal-Code. 
Mit diesem Code kann der Betreuungsbedarf online ab dem 13. 
Februar 2026 über ein zentrales Vormerkungs-Tool angegeben 
werden.
Im Online-Tool wählen die Erziehungsberechtigten die zukünfti-
ge Schule sowie die gewünschten Betreuungsangebote aus und 
geben den Bedarf an Ferienbetreuung an. Bis zum 15. März 2026 
können die Angaben eingesehen und korrigiert werden. Nach Ab-
lauf des Stichtags können weiterhin Nachmeldungen oder Ände-
rungen bei unvorhersehbarem Bedarf erfolgen. Die erhobenen 
Daten bilden eine wichtige Grundlage für die Planung und den 

Ausbau der Ganztags- und Ferienbetreuung im Landkreis. Sie 
ermöglichen es Kommunen und Schulträgern, bedarfsgerechte 
Angebote aufzubauen.
Weitere Informationen zur Vormerkung finden sich auf der Home-
page des Landkreises unter www.kreis-reutlingen.de/Schulkind-
betreuung
Bei Fragen steht die Fachstelle Ganztagesförderung zur Verfü-
gung: schulkindbetreuung@kreis-reutlingen.de

Solarstrom trifft Elektromobilität:  
Expertenwissen auf der Messe meinZuhause!
Am Samstag, 28. Februar, und Sonntag, 1. März 2026, öffnet die 
Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause!“ wieder ihre Türen in 
der Stadthalle Reutlingen. Das Landratsamt Reutlingen mit sei-
nem Kreisamt für nachhaltige Entwicklung sowie die Klimaschutz-
Agentur Landkreis Reutlingen sind auch in diesem Jahr mit einem 
gemeinsamen Stand vertreten.
Interessierte Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer – ebenso wie 
Bauinteressierte – können sich hier umfassend über Photovoltaik, 
E-Mobilität, Heizungstausch und weitere Themen informieren.
Ein besonderes Highlight ist der Fachvortrag „Photovoltaik & E-
Mobilität – Fahren mit erneuerbarer Energie!“, der am Samstag, 
28. Februar 2026, um 11:15 Uhr stattfindet.
Nico Schneider von der KlimaschutzAgentur betont: „Die Ener-
giewende nimmt in Deutschland weiter Fahrt auf. Angesichts 
steigender Netzentgelte und angestrebter Klimaziele lohnt sich 
der Umstieg auf Solarstrom mehr denn je. Eine eigene Photovol-
taikanlage bietet langfristige Unabhängigkeit von Energiepreis-
schwankungen und stärkt zugleich die regionale Wertschöpfung.“
Julia Laux, Expertin für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 
beim Landratsamt Reutlingen, ergänzt: „Elektrisches Fahren ist 
heute alltagstauglich. E‑Autos verbinden Fahrspaß mit emissi-
onsfreier Mobilität. In Kombination mit Strom aus der eigenen 
Photovoltaikanlage ist man nicht nur kostengünstig unterwegs, 
sondern auch sauber und zukunftsorientiert.“
Besucherinnen und Besucher finden das Team des Landkreises 
am Stand 38. Dort gibt es neben aktuellen Informationen auch 
individuelle Beratung rund um Fördermöglichkeiten, technische 
Neuerungen und regionale Projekte.
Weitere Informationen zur Messe gibt es unter:
https://www.meinzuhause.ag/Reutlingen

Ausschuss für technische Fragen und Umwelt-
schutz
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Mittwoch, den 04.03.2026, 15:00 Uhr, im Landratsamt 
Reutlingen, Mittlerer Sitzungssaal, Bismarckstraße 47.
öffentlich
1. Radverkehrskonzept 2026 bis 2035
2. �Bekanntgabe einer Eilentscheidung betreffend die Ausbaumaß-

nahme K6706 zwischen Wittlingen und Hengen
3. Fahrzeug- und Gerätebestand im Kreis-Straßenbauamt
4. Mitteilungen/Anfragen
An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche Sit-
zung an.
gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat

Jugendhilfeausschuss
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Montag, den 09.03.2026, 15:00 Uhr, im Landratsamt 
Reutlingen, Großer Sitzungssaal, Bismarckstraße 47.
öffentlich
1. �Rahmenrichtlinie des Landkreises Reutlingen zur Förderung 

der §§ 11 bis 14 SGB VIII: Abschnitt A - Sozialraumbezogener 
Angebotsmix

2. Mitteilungen/Anfragen
gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat
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Einladung zum Biobauernabend
Das Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen lädt am Mittwoch, den 
11. März 2026, um 20:00 Uhr, zum Biobauernabend in das Gast-
haus Adler, Ehingerstraße 15, in 72525, Bremelau ein. Die Veran-
staltung richtet sich verbandsunabhängig an alle Bio-Bäuerinnen 
und -Bauern sowie alle, die am Ökolandbau interessiert sind.
Thema des Abends sind heimische Eiweißfuttermittel, speziell mit 
Fokus auf dem praktischen Anbau, auf Verwertungsmöglichkeiten 
im Bereich der Tierfütterung und der essentiellen Bedeutung von 
Eiweißpflanzen für Fruchtfolge und Gesunderhaltung der Böden 
im ökologischen Landbau.
Christoph Heideker vom Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen gibt 
einen Überblick über heimische Eiweißpflanzen und geht auf För-
dermöglichkeiten des Anbaus und deren Potential in der Milch-
viehfütterung bzw. Mast ein. Anhand der Landessortenversuche 
zu Ackerbohnen und Erbsen wird dargelegt, welche Sorten sich 
speziell für unsere Region eignen.
Zwei Praxisberichte zeigen konkrete Möglichkeiten zum Umset-
zung im Betrieb. Karin Maier vom Eichberghof in Münsingen be-
richtet über den Anbau von Ackerbohnen und deren Einsatz in 
der Hühnerfütterung und Bernd Locher vom Naturlandhof Locher 
aus Uttenweiler geht auf den Anbau von Ackerbohnen, Erbsen 
und Soja auf seinem Betrieb und die Verwertung in der Schwei-
nefütterung ein.
Gerne sind alle im Anschluss an die Vorträge zum Austausch und 
gemütlichen Beisammensein willkommen.
Weitere Informationen und Anmeldung
Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung bis zum 9. März 
2026 unter folgendem Link erforderlich: https://reutlingen.land-
wirtschaft-bw.de/MLR. ULBRT,Lde/Startseite/Veranstaltungska-
lender_RT

Jugendguides leiten Interessierte durch die 
Gedenkstätte Grafeneck
Am Sonntag, 01. März 2026, um 15:30 Uhr, findet eine öffentli-
che Führung der Jugendguides im Landkreis Reutlingen statt: 
Jugendliche führen dabei durch die Gedenkstätte Grafeneck. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Grafenecks dunkle Jahren begannen 1939, als das Schloss - seit 
einem Jahrzehnt „Krüppelheim für behinderte Männer“ der Sa-
mariterstiftung - für „Zwecke des Reichs“ beschlagnahmt wurde. 
Mit einem bürokratischen Erlass begann die „Aktion T4“ genannte 
Ermordung von kranken und behinderten Menschen. Mindestens 
10 654 Frauen und Männer - vorwiegend aus Heimen im Süd-
westen - starben im Jahr 1940 in der Gaskammer von Grafeneck.
Die ca. einstündige öffentliche Führung, die von den Jugendgui-
des in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Grafeneck erarbei-
tet wurde, beleuchtet diese dunkle Vergangenheit Grafenecks. 
Startpunkt des Rundgangs wird dabei das Schloss Grafeneck 
sein, das Dokumentationszentrum mitsamt der darin befindlichen 
Ausstellung beendet die Führung.
Im Anschluss stehen die Jugendlichen sowie Verantwortliche der 
Gedenkstätte Grafeneck für inhaltliche Fragen zur Verfügung.
Kunstaktion „10.654 Gedenkbriefe durch die Luft“
Im Anschluss an die Führung wird die Kunstkation „10.654 Ge-
denkbriefe durch die Luft“ von Jochen Meyder mit einer Stempe-
laktion ihren Abschluss finden. Die Aktion erinnert an die bürokra-
tische Verschleierung der Verbrechen in Grafeneck.
10.654 gefaltete Gedenkbriefe, die zuvor vom Landratsamt Tü-
bingen aus in die Luft entlassen wurden, stehen symbolisch für 
die Unmengen an Schriftstücken, mit denen die Tötung der Opfer 
vertuscht werden sollte.
Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, selbst aktiv zu 
werden und ein persönliches Gedenkzeichen zu setzen.
Jugendliche engagieren sich für die Erinnerungskultur
Seit 2020 bildet der Landkreis Reutlingen in Kooperation mit dem 
Landkreis Tübingen sowie KulturGUT e. V. Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 15 bis 23 Jahren zu Jugendguides aus. 
Jugendguides engagieren sich für das Erinnern an NS-Verbrechen 

vor Ort und können - nach erfolgreicher Qualifizierung - Gruppen 
in Gedenkstätten und bei Stadtrundgängen leiten.
Fragen zur Qualifizierung, aber auch Anfragen zu Jugenguides-
führungen für Gruppen und Schulklassen können Interessierte 
unter jugendguides@kreis-reutlingen.de stellen.

 
Landespreis für Heimatforschung
Ausschreibung 2026
Mit dem Landespreis werden in sich geschlossene Einzelwerke 
ausgezeichnet, die auf eigener Forschungsleistung beruhen. Die 
Werke dürfen nicht im Zusammenhang mit einer wissenschaft-
lichen Ausbildung bzw. einer darauf aufbauenden beruflichen 
Tätigkeit stehen. Eine Arbeit kann nur einmal eingereicht werden. 
Bereits ausgezeichnete Preisträgerinnen und Preisträger werden 
nicht mehr berücksichtigt. Für den Schülerpreis können Arbeiten 
eingereicht werden, die wissenschaftlichen Kriterien noch nicht 
voll entsprechen. Die Hinweise und Teilnahmebedingungen sind 
zu beachten.
Preise
1. Preis zu 5.000 Euro
2. Preise zu je 2.500 Euro
Jugendförderpreis zu 2.500 Euro (kann ggf. geteilt werden)
Schülerpreis zu 2.500 Euro (kann ggf. geteilt werden)
Preis „Heimatforschung digital“ zu 2.500 Euro
Der Einsendeschluss ist der 24. April 2026 (Schülerpreis 19. Juni 
2026).
Mehr Infos zur Teilnahme und den Teilnahmebedingungen finden 
Sie unter www.landespreis-fuer-heimatforschung.de

 
Albzeit 2026 - Die Gästezeitung „Albzeit“ 2026 ist ab sofort 
kostenlos erhältlich.​
Wenn die Natur der Schwäbischen Alb erwacht, Täler und Höhen 
im satten Grün leuchten und die ersten warmen Tage zu Ausflügen 
einladen, bietet die neue „Albzeit“ 2026 wieder zahlreiche Anre-
gungen für spannende Entdeckungen und Ausflüge in der Region.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe steht das Jahresmotto 
„Albgedacht“. Die Schwäbische Alb gilt als Wiege des mensch-
lichen kreativen Schaffens, denn von hier stammen die ältesten 
figürlichen Kunstwerke und Musikinstrumente der Welt - circa 
40.000 Jahre alt! Seitdem scheint dieser kreative Geist, kombiniert 
mit der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten „Schaffer-
Mentalität“, fest in der DNA der hiesigen Menschen verankert zu 
sein. Die „Albzeit“ 2026 porträtiert inspirierende Persönlichkeiten, 
innovative Unternehmen, kreative Tüftler, und mutige Pioniere ei-
ner Region, in der nicht selten aus der Not heraus Welterfolge 
hervorgingen.
Interessierte können die Gästezeitung online unter www.schwae-
bischealb.de/prospekte per Post nach Hause bestellen, digital 
herunterladen oder direkt auf der Webseite lesen. Zudem liegt 
die „Albzeit“ in vielen Tourist-Informationen der Region zur kos-
tenfreien Mitnahme aus.

 
Beratungsangebote
Sie haben Fragen zum Heizungstausch oder anderen ener-
getischen Sanierungsmaßnahmen?
Sichern Sie sich einen kostenfreien und neutralen Energie-
beratungstermin!
Die KlimaschutzAgentur bietet kostenfreie Beratungsgespräche 
rund um die Themen Energiesparen, energetische Sanierung 
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und Energieeffizienz für Bürgerinnen und Bürger des Landkrei-
ses Reutlingen an.
Dabei versteht sich die KlimaschutzAgentur als verlängerter Arm 
der Städte und Gemeinden. Durch das für die Ratsuchenden kos-
tenfreie Angebot leisten die Kommunen einen wertvollen Beitrag 
zur Wärmewende.
Das Angebot ist eine unabhängige Dienstleistung, die jede Bür-
gerin und jeder Bürger in Anspruch nehmen kann, wenn z. B. ein 
Heizungstausch oder die Installation einer PV-Anlage geplant ist.
Sie haben Fragen rund um Energetische Sanierung, Energiespa-
ren oder Fördermittel?
Dann nutzen Sie das Angebot der KlimaschutzAgentur und 
vereinbaren Sie einen 45-minütigen Gesprächstermin für 
eine Energieberatung telefonisch unter 07121 / 14 32 571. 
Mehr Informationen dazu gibt es auch im Internet unter www.
klimaschutzagentur-reutlingen.de/privathaushalte.

Neue Norm für Balkonkraftwerke:
Vorgaben für Anschluss, Leistung und Anmeldung
Balkonkraftwerke, auch Stecker-Solargeräte genannt, werden 
über eine Steckdose mit dem heimischen Stromnetz verbunden 
und erzeugen direkt nutzbaren Solarstrom. Seit dem 1. Dezember 
2025 gilt die neue Produktnorm DIN VDE V 0126‑95. Diese Norm 
legt mit technischen Standards verbindlich fest, wie Stecker-So-
largeräte Strom in das heimische Netz sicher einspeisen.
Balkonkraftwerke dürfen jetzt offiziell an eine normale Haushalts-
steckdose mit Schukostecker angeschlossen werden, wenn der 
Stecker über Schutzumhüllungen an den Kontakten oder einen 
Trennschalter verfügt oder wenn der Wechselrichter entsprechen-
de Schutzvorrichtungen hat. Nicht erlaubt ist der Anschluss über 
Mehrfachsteckdosen.
Die neue Norm gibt vor, wie groß die Leistung des Balkonkraft-
werks höchstens sein darf, um es als Steckersolargerät anschlie-
ßen zu dürfen. Die Einspeiseleistung über den Wechselrichter ist 
auf 800 Watt begrenzt. Des Weiteren darf höchstens ein Balkon-
kraftwerk pro Haushalt angeschlossen werden. Außerdem müs-
sen Steckersolargeräte im Marktstammdatenregister der Bundes-
netzagentur registriert werden. Eine separate Anmeldung eines 
Balkonkraftwerks beim Netzbetreiber ist nicht erforderlich.
Möchten Mieterinnen oder Mieter ein Balkonkraftwerk installie-
ren, brauchen sie dafür die Zustimmung des Vermietenden. Die 
Installation eines Balkonkraftwerks darf nicht grundlos abgelehnt 
werden. Zu beachten gilt, dass das Balkonkraftwerk sicher ange-
bracht und gegen Absturz gesichert sein muss.
Sie haben Fragen rund um Balkonkraftwerke, energetische 
Sanierung oder Fördermittel? Die KlimaschutzAgentur bie-
tet regelmäßig kostenfreie Energieberatungsgespräche mit 
qualifizierten und unabhängigen Energieberaterinnen und 
Beratern an. Terminvereinbarungen für ein 45-minütiges Tele-
fonberatungsgespräch unter 07121 / 1432571 oder im Internet 
unter www.klimaschutzagentur-reutlingen.de

 
Der Lichtenstein TigeR hat freie Plätze!

Wer eine qualifizierte, kostengünstige und unkomplizierte Form der 
Kinderbetreuung sucht, ist im Lichtenstein TigeR genau richtig.

„TigeR“ steht für „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ 
und ist ein Betreuungsangebot der Gemeinde Lichtenstein und 
des Tagesmütter e. V. Reutlingen. Wir, die qualifizierten Tagesmüt-
ter mit bald 20jähriger Erfahrung im u3-Bereich, Helga Garimort 
und Elizabeth Schenk, betreuen im Lichtenstein TigeR Kinder 
unter drei Jahren zu den Kernzeiten zwischen 07:30 und 14:30 
Uhr. In den hellen, kindgerecht eingerichteten Räumlichkeiten in 
der Mühlstr. 24/1, können die Kleinen soziale Ersterfahrungen 
sammeln, werden individuell gefördert, bekommen frisch zuberei-
tetes Frühstück und Mittagessen und können einen Mittagsschlaf 
halten. Die Kinder werden in einer liebevollen und kompetenten 
Umgebung beim Großwerden begleitet.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07129-9328475!

 
 

Seniorenkreis Honau
Liebe Freunde des Honauer ” Fleckatreff ” Seniorenkreis
Zum " Frühlingsanfang" im März laden wir recht herzlich zu unse-
rem monatlich stattfindenden ” Fleckatreff ” ein. Wir treffen uns am 
Dienstag den 03.03.2026 um 14.00 Uhr - ca. 16.30 im Gemein-
dehaus Honau, Olgastr. 11. Bei einem gemütlichen und gemein-
samen Beisammen sein, trinken wir Kaffee, Tee, verschiedene 
Getränke aller Art z.B. Wein, oder Bier, essen selbstgebackene 
Kuchen, oder Butterbrezel.
Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, bitte das Bürgerauto bei der 
Gemeinde Lichtenstein unter Tel. 07129-696-46 anmelden.
Wir freuen uns auf euer Kommen.
Das "Fleckatreff" - Team




